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sgaj)n()ofguartier aber wirb ein Beweis bafiir fein, baß man

pif; enblich befann unb eine planmäßige ©eftaltung anftrebte.

Dem richtigen Bieler ift allerbings bie ganse Stabt mit
jljrett Schönheiten unb mit ihren gehlern ans #er3 gemachfen.

gr hat es n>ie eine EJtutter mit ihren Kinbern. ©erabe bie Sin-
5er bie oon Statur nicht überreich mit Borsügen bebacht wur»

ben, finb ber SJtutter am liebften unb merben non ihr mit be=

fonberer Sorge betreut. Unb fo freut fich benn ber Bieter feiner
fchönen Bltftabt, er möchte aber bie ihm non Kinbheit an oer»
trauten Straßen ber baufünftlerifch unb ftäbtebaulich weniger
gut gelungenen Quartiere nicht miffen, unb enbücß ift er ftola
barauf, baß feiner Stobt auch ein Stücf Stabtbau gelungen ift,
mie es bas neue Bahnhofquartier barfteEt. 3. B.

grauen als ^aUjiflinnen
Koch nicht aEe Schwerer Stäbte befißen weibliche Boliaei.

Unb boch entfprechen grauen im Boliaeibienft einem ftarfen
[ojialen unb polijeitichen Bebürfnis, was ber nachfolgenbe ©in»

Mii in ben Bufgabenfreis 3weier Boliaeiaffiftentinnen 3eigen

mag, bie fchon feit 3ahren im ftabtbernifchen Boliaeiwefen tätig
finb.

Bichls Uniformiertes fteEe man fich barunter oor — wenn*
gleich fie aEe Stechte unb BfEchten mit ihren männlichen Berufs»
genoffen, ben Bolißiften, teilen — fonbern swei burchaus „3h
nile" junge grauen, in beren Brbeitsftube es neben ben Bften
auch Blumen gibt

Sie finb ber Sicherheits» unb Kriminalpoliaei augeteilt, bie
beiben Bffiftentinnen, unb fo tommt ihnen neben ber wichtigen
Pflicht, Bergehen aufsubecfen, Bätern nacf)3ufpüren unb bem
Sericht 3U überweifen, auch bie fchöne (unb wohl noch wich»
tigere) Bufgabe gu, Bergehen nach Niöglichteit 3U oerhinbern.
iie biefer Bräoentiofampf gegen Bergehen aller Brt in ber
Sähe betrachtet etwa ausfieht? D>a ift irgenbein arbeitsfcheues,
oft oorbeftraftes Btäbchen, oon bem man nicht recht weiß, wo»
oon es lebt. 3hm in fürforgerifcher BBeife nachsufpüren, es wie»
ber in ben Brbeitsproaeß einaugliebern, ift nun eben folch eine
kfonbere Borbeugungsarbeit ber BoEaeiaffiftentin, folch ein
SM Bräoentiofampf gegen Diebftaßl, Broftitution unb an»
ks. hanb in #anb mit biefer gürforge an moratifcß gefähr»
Wen grauen unb Btäbctjen geht bie SDtithilfe ber Botiaeiaffi»
ftentin bei ber Betämpfung oon ©efchlechtstrantheiten.

Bolisift unb Bolisiftin haben jebes fein eigenes Brbeits»
gebiet, jebes ift ©rgänaung bes anbern. 2Bo phnfifche Kraft not»
œenbig werben tann — fo bei Berhaftungen — wirb man bie
îlffiftentin ficherlich nicht aufbieten, gwar ift fie gefeßesßatber
ermächtigt, Berhaftungen oor3unehmen; bie Brapis befchränft
bies aber auf grauen unb 3ugenbüche unb auf aEe weitern
Sähe, bei benen fchonenbes Borgehen am Blaße ift. Bn=
berfeits bürfen 3um Beifpiet ßeibesoifitationen bei grauen nur
taub grauen, hier alfo nur burcß bie BoEaeiaffiftentin, oor»
genommen werben. Ntitauwirfen hat fie auch nicht feiten bei
hausburchfuchungen.

So recht ins Bßirtungsfelb ber BffiftenEn gehören aEe poli»
aeilicßert gäEe, bie ins gürforgerifche übergehen, gäEe, bei
benen wohl auweilen bas menfchlich=frauliche ©mpfinben ber
Boti3iftin mit ihrem DienftpfEchtbewußtfein in BSiberftreit gera»

mag
Sine fcßriEenbe Belefontlingel! — tlnb fchon fieht fich bie

Wlijeiaffiftentin oor eine fchwere Bufgabe gefteEt: ba ift eine
Samilienmutter, bie fich oergangen hat, 3U oerhaften. Bber bie
Bffiftentin oertörpert ja hierbei nicht aEein bie Boliaeigewalt;
^ ift auch gürforgerin. ltnb gürforge tut not! Sa finb aurütf»
bleibende Kinber; bie gana tleinen werben oon ber Bffiftentin

fantonale Säuglingsheim «erbracht, bie größeren ins 3u=
genbheim. Da ift oft aEerlei ©etier, für bas auch geforgt fein

ßunbe, Kaßen, Kanarienoöget; fie fommen als Benfionäre
3« Bachbarsleuten ober ins Bierfpital. 3n ber oerwaiften Küche
regiftriert ber hausfrauliche BBirflicbfeitsfinn ber Botiseiaffiften»
m fofort: aha, hier finb oerberbliche Nahrungsmittel! Buch bie

Puffert töeggefrfjafft rcerben.
fieht es beutlich: Borbebingung für ben Boliaei»

affiftentinnenberuf ift nicht nur Bbfotoierung einer „Soaialen
grauenfchule", fonbern unbebingte BielfeiEgteit!

©ine heitle Bufgabe ber BoEaeiaffiftentin ift bas SBegßolen
gefährbeter Kinber oon ©Itern, benen bie elterliche ©ewalt
ent3ogen werben mußte. 2Bte oiel ©ebulb unb gefunbe Über»
aeugungsfraft muß babei oft angewenbet werben! Bber baß es
eben eine grau ift, bie bas Kinb wegholt, nimmt ber Sache
etwas oon ihrer #ärte, oermag ihr einen milberen Bfpeft 3U

geben.
Buch fjeimfchaffungen geben ben Boliaeiaffiftentinnen oft

oiel 3U fchaffen. EBenn eine armengenöffige gamilie in ihren
£)eimatfanton abgefchoben werben muß, fo îann fie fich oft taum
in bie harte Notwenbigfeit finben. Der paffioe SBiberftanb einer
folchen gamilie tat fich einft barin funb, baß fie am ïage bes

Ilmaugs noch teine einsige Kifte gepacft hatte. Da würben aus
ben swei Boliaeiaffiftentinnen eben unoerfehens swei 3ügel=
leute!

Bteift alfo finb es Spesialaufgaben, bie ein Brbeitstag für
bie BoEaeiaffiftentin bereithält. SpesieEe Bffiftentinnenarbeit
bringen ja oor aEem auch bie Sittlichteitsbeüfte mit fich, fofern
babei grauen, Kinber ober gugenbliche Opfer, geugen — ober
Bäter finb. EBo fönnte fchEeßEch bie Bolisiftin, bie grau, beffer
am Blaße fein als gerabe ba, wo Kinber, 3ugenbliche ober
SRitfchweftern Opfer berartiger Delitte waren, wo jugenbticße
ober frauliche Schamhaftigfeit betroffen worben ift? Ntenfcß»
liebes geingefühl, oiel weiblicher Spürfinn unb weibliche ©in»
fühlungsgabe finb bei ben Berhören unb Konfrontationen, bie
bei aE biefen gäEen eine wichtige NoEe fpielen, oonnöten.

©ewiffe grauen — fie gehören einer anbern ©ruppe an
unb 3ählen nicht 3U ben Opfern — 3eigen fich aEerbings aus
pfrxßotogifcben ©rünben aufgefchloffener, wenn fie oon einem
Btann einoernommen werben.

©s ift wohl fein SufaE in unferer haftigen, lärmigen BSelt,
baß fich bie Boli3eiaffiftentin mehr unb mehr mit ©eiftesgeftör»
ten 3U befaffen hat. So muß fie öfters 3rre in bie Bnftatt über»
führen, wobei ihr natürlich — wenn es nottut — männlicher
Beiftanb gewährt wirb. 3mmerhin: auch fo erforbert bie Sache
eine gute Dofis perfönlichen Blutes.

Bber es gibt auch ßichtblicfe im Berufsleben ber Boliaei»
affiftentin! Dagu gehört bie Dantbarteit manch eines Blenfchen,
bem fie ben 2ßeg surücf in georbnete Bahnen hat finben helfen,
eine Dantbarteit, bie fich oft in rührenber 2Beife äußert, ßictjt»
bliefe bebeuten auch oerloren gewefene, poliseilich aufgefunbene
Kinber, bie weinenb unb fchreienb in ber Bffiftentinnenftube an»
langen, fich bann aber bei Spielfachen unb freunblich»mütter»
Echem 3ureben erftaunlich rafch oon ihrem Schocf erholen. Unb
bei ber Bblieferung an ihre ©Itern finb bie tleinen ßeute meift
fchon gänslich wieber im Befiß ihres feelifchen ©teichgewichts!

Oft aber erlebigt fich bie Sache nicht in folch ibrtEifcher
2Beife. Bus bem poliseilichen gaE bes oerlorengegangenen
Kinbes ergibt fich häufig ber fürforgerifche: 3ft bas Kinb mit
Bbficht oon 3U ^aufe weggelaufen unb w i e f 0 ^ier heraus»
sufinben, unter was bas Kinb babeim litt unb bie nötige Bb»
hilfe herbeiauführen, ift eben wieber folch ein Stücf fürforgeri»
fchen BMrfens, bas fich swangsläufig aus ber poliaeilichen Bä=

tigfeit ber Bffiftentin ergibt. ©erba Bleper.
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Mhnhofquartier aber wird ein Beweis dafür sein, -daß man

M endlich besann und eine planmäßige Gestaltung anstrebte.

Dem richtigen Vieler ist allerdings die ganze Stadt mit
ihren Schönheiten und mit ihren Fehlern ans Herz gewachsen,

Er hat es wie eine Mutter mit ihren Kindern. Gerade die Kin-
her die von Natur nicht überreich mit Vorzügen bedacht wur-

den, sind der Mutter am liebsten und werden von ihr mit be-
sonderer Sorge betreut. Und so freut sich denn der Vieler seiner
schönen Altstadt, er möchte aber die ihm von Kindheit an ver-
trauten Straßen der baukünstlerisch und städtebaulich weniger
gut gelungenen Quartiere nicht missen, und endlich ist er stolz
darauf, daß seiner Stadt auch ein Stück Stadtbau gelungen ist,
wie es das neue Bahnhofquartier darstellt, I.B.

Frauen als Polizistinnen
Noch nicht alle Schweizer Städte besitzen weibliche Polizei,

M doch entsprechen Frauen im Polizeidienst einem starken
sozialen und polizeilichen Bedürfnis, was der nachfolgende Ein-
blick in den Aufgabenkreis zweier Polizeiassistentinnen zeigen

mg, die schon seit Iahren im stadtbernischen Polizeiwesen tätig
sind.

Nichts Uniformiertes stelle man sich darunter vor — wenn-
gleich sie alle Rechte und Pflichten mit ihren männlichen Berufs-
genossen, den Polizisten, teilen — sondern zwei durchaus „zi-
oile" junge Frauen, in deren Arbeitsstube es neben den Akten
auch Blumen gibt

Sie sind der Sicherheits- und Kriminalpolizei zugeteilt, die
beiden Assistentinnen, und so kommt ihnen neben der wichtigen
Wicht, Vergehen aufzudecken, Tätern nachzuspüren und dem
Zeucht zu überweisen, auch die schöne (und wohl noch wich-
tigere) Aufgabe zu, Vergehen nach Möglichkeit zu verhindern.
Wie dieser Präventivkampf gegen Vergehen aller Art in der
Whe betrachtet etwa aussieht? Da ist irgendein arbeitsscheues,
oft vorbestraftes Mädchen, von dem man nicht recht weiß, wo-
«es lebt. Ihm in fllrsorgerischer Weise nachzuspüren, es wie-
der in den Arbeitsprozeß einzugliedern, ist nun eben solch eine
ichndere Vorbeugungsarbeit der Polizeiassistentin, solch ein
M Präventivkampf gegen Diebstahl, Prostitution und an-
às. Hand in Hand mit dieser Fürsorge an moralisch gesähr-

à Frauen und Mädchen geht die Mithilfe der Polizeiassi-
jlentin bei der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten.

Polizist und Polizistin haben jedes sein eigenes Arbeits-
gebiet, jedes ist Ergänzung des andern. Wo physische Kraft not-
wendig werden kann — so bei Verhaftungen wird man die
Assistentin sicherlich nicht aufbieten. Zwar ist sie gesetzeshalber
ermächtigt, Verhaftungen vorzunehmen: die Praxis beschränkt
dies aber auf Frauen und Jugendliche und auf alle weitern
Fälle, bei denen schonendes Vorgehen am Platze ist. An-
beiseits dürfen zum Beispiel Leibesvisitationen bei Frauen nur
durch Frauen, hier also nur durch die Polizeiassistentin, vor-
genommen werden. Mitzuwirken hat sie auch nicht selten bei
Hausdurchsuchungen.

So recht ins Wirkungsfeld der Assistentin gehören alle poli-
Mächen Fälle, die ins Fürsorgerische übergehen, Fälle, bei
denen wohl zuweilen das menschlich-frauliche Empfinden der
Polizistin mit ihrem Dienstpflichtbewußtsein in Widerstreit gera-
à mag

Eine schrillende Telefonklingel! — Und schon sieht sich die
Polizeiassistentin vor eine schwere Aufgabe gestellt: da ist eine
Familienmutter, die sich vergangen hat, zu verhaften. Aber die
Assistentin verkörpert ja hierbei nicht allein die Polizeigewalt:
uo ist auch Fürsorgerin. Und Fürsorge tut not! Da sind zurück-
»leibende Kinder; die ganz kleinen werden von der Assistentin
W kantonale Säuglingsheim verbracht, die größeren ins Iu-
gendheim. Da ist oft allerlei Getier, für das auch gesorgt sein
u»ll: Hunde, Katzen, Kanarienvögel: sie kommen als Pensionäre
W Nachbarsleuten oder ins Tierspital. In der verwaisten Küche
registriert der hausfrauliche Wirklichkeitssinn der Polizeiassisten-

sofort: aha, hier sind verderbliche Nahrungsmittel! Auch die
Bussen weggeschafft werden.

Man steht es deutlich: Vorbedingung für den Polizei-

assistentinnenberuf ist nicht nur Absolvierung einer „Sozialen
Frauenschule", sondern unbedingte Vielseitigkeit!

Eine heikle Aufgabe der Polizeiassistentin ist das Wegholen
gefährdeter Kinder von Eltern, denen die elterliche Gewalt
entzogen werden mußte. Wie viel Geduld und gesunde Über-
zeugungskraft muß dabei oft angewendet werden! Aber daß es
eben eine Frau ist, die das Kind wegholt, nimmt der Sache
etwas von ihrer Härte, vermag ihr einen milderen Aspekt zu
geben.

Auch Heimschaffungen geben den Polizeiassistentinnen oft
viel zu schaffen. Wenn eine armengenössige Familie in ihren
Heimatkanton abgeschoben werden muß, so kann sie sich oft kaum
in die harte Notwendigkeit finden. Der passive Widerstand einer
solchen Familie tat sich einst darin kund, daß sie am Tage des
Umzugs noch keine einzige Kiste gepackt hatte. Da wurden aus
den zwei Polizeiassistentinnen eben unversehens zwei Zügel-
leute!

Meist also sind es Spezialaufgaben, die ein Arbeitstag für
die Polizeiassistentin bereithält. Spezielle Assistentinnenarbeit
bringen ja vor allem auch die Sittlichkeitsdelikte mit sich, sofern
dabei Frauen, Kinder oder Jugendliche Opfer, Zeugen — oder
Täter sind. Wo könnte schließlich die Polizistin, die Frau, besser

am Platze sein als gerade da, wo Kinder, Jugendliche oder
Mitschwestern Opfer derartiger Delikte waren, wo jugendliche
oder frauliche Schamhaftigkeit betroffen worden ist? Mensch-
liches Feingefühl, viel weiblicher Spürsinn und weibliche Ein-
fühlungsgabe sind bei den Verhören und Konfrontationen, die
bei all diesen Fällen eine wichtige Rolle spielen, vonnöten.

Gewisse Frauen — sie gehören einer andern Gruppe an
und zählen nicht zu den Opfern — zeigen sich allerdings aus
psychologischen Gründen aufgeschlossener, wenn sie von einem
Mann einvernommen werden.

Es ist wohl kein Zufall in unserer hastigen, lärmigen Welt,
daß sich die Polizeiassistentin mehr und mehr mit Geistesgestör-
ten zu befassen hat. So muß sie öfters Irre in die Anstalt über-
führen, wobei ihr natürlich — wenn es nottut — männlicher
Beistand gewährt wird. Immerhin: auch so erfordert die Sache
eine gute Dosis persönlichen Mutes.

Aber es gibt auch Lichtblicke im Berufsleben der Polizei-
assistentin! Dazu gehört die Dankbarkeit manch eines Menschen,
dem sie den Weg zurück in geordnete Bahnen hat finden helfen,
eine Dankbarkeit, die sich oft in rührender Weise äußert. Licht-
blicke bedeuten auch verloren gewesene, polizeilich aufgefundene
Kinder, die weinend und schreiend in der Assistentinnenstube an-
langen, sich dann aber bei Spielsachen und freundlich-mütter-
lichem Zureden erstaunlich rasch von ihrem Schock erholen. Und
bei der Ablieferung an ihre Eltern sind die kleinen Leute meist
schon gänzlich wieder im Besitz ihres seelischen Gleichgewichts!

Oft aber erledigt sich die Sache nicht in solch idyllischer
Weise. Aus dem polizeilichen Fall des verlorengegangenen
Kindes ergibt sich häufig der fürsorgerische: Ist das Kind mit
Absicht von zu Hause weggelaufen und wieso Hier heraus-
zufinden, unter was das Kind daheim litt und die nötige Ab-
Hilfe herbeizuführen, ist eben wieder solch ein Stück fürsorgeri-
schen Wirkens, das sich zwangsläufig aus der polizeilichen Tä-
tigkeit der Assistentin ergibt. Gerda Meyer.
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